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RS OGH 1951/12/28 2Ob520/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.12.1951

Norm

AngG §27 D

Rechtssatz

Es begründet einen Entlassungsgrund, wenn die Verkäuferin einer Milchabgabestelle Vollmilch verkauft, die sie

vorsätzlich mit Magermilch verdünnt hat, nicht jedoch wenn sie dies nur aus Fahrlässigkeit getan hat.

Entscheidungstexte

2 Ob 520/51

Entscheidungstext OGH 28.12.1951 2 Ob 520/51

Schlagworte

SW: Angestellte, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Arbeitsverhältnis, Dienstverhältnis, Strecken,

Verdünnung, Mischen, Vorsatz, Versehen, Verschulden
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